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 Kein Verlass auf Wahlcomputer bei demokratischen Wahlen 

Der Landeskongress der Jungen Liberalen Niedersachsen hat beschlossen:
Die Jungen Liberalen Niedersachsen sprechen sich gegen eine elektronische Stimmabgabe an Wahlcomputern bei Volksvertreterwahlen aus, da hierbei die Integrität des Wahlergebnisses nicht überprüfbar ist. Sie fordern daher die Ersetzung des §35 Bundeswahlgesetz, Absatz 1 („Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stimmen können anstelle von Stimmzetteln und Wahlurnen Wahlgeräte benutzt werden.“) durch den folgenden Text: „Zur Erleichterung der Zählung der Stimmen können Wahlgeräte verwendet werden, wenn hierbei die Möglichkeit der manuellen öffentlichen Auszählung der Stimmzettel gewährleistet wird. Im Falle einer Anfechtung des Wahlergebnisses wird das rechtsverbindliche Wahlergebnis durch eine manuelle Auszählung der Stimmzettel ermittelt.“
Weiterhin fordern die Jungen Liberalen Niedersachsen eine entsprechende Anpassung des niedersächsischen Landeswahlgesetzes (§ 26, Absatz 4) sowie der Wahlverordnungen niedersächsischer Kommunen in diesem Sinne.
Begründung:

Eine zentrale Anforderung an Volkvertreterwahlen – neben den in Art. 38 GG festgelegten Bestimmungen – ist die Gewährleisung und der Richtigkeit der Wahl. Diese Integrität wird bei demokratischen Wahlen durch ein gesetzlich bestimmtes Öffentlichkeitsprinzip gewährleistet: Jeder Bürger hat die Möglichkeit, den gesamten Wahlablauf zu beobachten und somit die Richtigkeit des Wahlergebnisses zu kontrollieren. Wird die Stimmenabgabe allein mit einem Wahlcomputer durchgeführt, ist die Überprüfung der Richtigkeit des Wahlergebnisses für die Allgemeinheit nicht mehr möglich, da die technische Funktionsweise eines Wahlcomputers im Gegensatz zur Stimmenabgabe mit Stimmzetteln für die überwiegende Mehrheit der Bürger nicht nachvollziehbar ist.

Weiterhin steigt durch die technische Komplexität der eingesetzten Wahlcomputer, die nicht gewährleistete Nachvollziehbarkeit des Wahlvorgangs sowie durch das gängige Zulassungsverfahren, Wahlcomputer durch eine vom Hersteller garantierte Bauartgleichheit zu einem geprüften Referenzgerät zuzulassen, beim Einsatz von Wahlcomputer das Risiko von unentdeckten Wahlmanipulationen enorm an. An den einzigen in Deutschland zur Wahl des Bundestages und des Europäischen Parlamentes zugelassenen Wahlcomputern sind so bereits mehrfache gravierende Sicherheitslücken nachgewiesen worden. Ein kategorisches Verbot des Einsatzes technischer Hilfsmittel zur Wahlauszählung ist jedoch der falsche Weg. Wichtig ist hierbei, dass bei einem Einsatz der Geräte die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die demokratischen Grundanforderungen zu gewährleisten.
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